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- Zähringergemeinde - 

                                                                                      
                                                                                      

                                                                            

                                                  

                                        

Der Kirchenchor St. Peter 

lädt zum Frühlingskonzert 

in die ElzmattenHalle 

St. Peter unter dem Motto

„Musik kennt keine Grenzen“        

ein.

Beschwingt in 
den Frühling

Sonntag, 28.April 2024

Einlass: 16 Uhr zu Kaffee und Kuchen

Konzertbeginn: 17 Uhr

Mitwirkende: Kirchenchor St. Peter, Leitung Lambert Bumiller

                               Freiburger Senioren SalonOrchester, Leitung Gottfried Schrägle

                            Gruppe Music for a While, Leitung Johannes Götz

Eintritt frei  Spenden erbeten
4
4
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ER
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tut gut
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HERAUSGEBER:: Gemeinde St. Peter, Telefon 07660 9102-0, 
Internet: www.st-peter.eu; Textannahme: amb@st-peter.eu

VERANTWORTLICH FÜR DEN REDAKTIONELLEN TEIL: 
Bürgermeister Rudolf Schuler o.V.i.A.;  Redaktionsschluss: jeweils 
Dienstag, 12.00 Uhr

FÜR DEN ANZEIGENTEIL/ DRUCK: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 

Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach, 
Telefon: 07771 9317-11; Telefax: 9317-40, 
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, 
Homepage: www.primo-stockach.de 

ÖFFNUNGSZEITEN RATHAUS: Montag-Freitag: 07.30 - 12.00 Uhr, 
Donnerstag zusätzlich 14.00 - 17.30 Uhr
Finanzverwaltung: Montag und Freitag geschlossen

WICHTIGE RUFNUMMERN

IMPRESSUM

Notruf-Nr. für den Rettungsdienst/ Notfallrettung:  112
DRK-Krankentransport weiterhin  0761-19222
Die 112 ersetzt nicht die 110, welche für die Polizei steht.

Öff nungszeiten der Notfallpraxis:
https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-fi nden 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  116 117
Kinderärztlicher Notfalldienst:  116 117
Augenärztlicher Notfalldienst:  116 117
Zahnärztlicher Notfalldienst:  01801-116 116

Defi brillator-Standorte:
- Zähringerstr. 12, Vorraum Geldautomat Sparkasse
- Elzmatten 1, bei Eingang Kleinkindgruppen
- Jörgleweg 4, bei Waschplatz Baufi rma

Kirchliche Sozialstation Dreisamtal:
erreichbar unter  07661 9868-0

Dorfhelferin: Dorfhelferinneneinsatz:  07661 7077

DRK Tagespfl ege Emanuel 9419048
DRK-Pfl egedienst: Ansprechpartnerin: U. Hummel 920353 
oder  0175 2244311

Pfl ege mobil:  07660 941769-18 
oder  0171 8341982 

Pfl egestützpunkt Hochschwarzwald, Beratungs- und 
Anlaufstelle zu allen Themen rund um die Pfl ege. 
Titisee-Neustadt, pfl egestuetzpunkt@lkbh.de,  0761 2187-2977
 /-2978/-2979

Integrationsfachdienst Freiburg 
Beratungsstelle für schwerbehinderte, psychisch 
erkrankte und hörbehinderte ArbeitnehmerInnen 
und deren Arbeitgeber:  0711250832800

Migrationsberatung für Erwachsene 
(EU-Bürger und Drittstaatler): Eva-Maria Klein, 
Albert-Schweitzer-Straße 5, 79199 Kirchzarten,  0761 8965-456 
E-Mail: evamaria.klein@caritas-bh.de

Beratungsstelle Wohnraumsicherung 
bei Problemen im Mietverhältnis und Gefahr von  07631 36614-20 
Obdachlosigkeit: primaer@agj-freiburg.de 0171 2295173

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“:  08000 116 016 
www.hilfetelefon.de

Blaues Kreuz:  07660 2127588
Treff en freitags, 19.30 Uhr, Kirchzarten, Schauinslandstr. 8

Polizeiposten Kirchzarten:  07661 979190

Hospizgruppe Dreisamtal:  0160 96263862
Einsatzleitung Andrea Herud

Bestattungen Horizonte Dreisamtal:  07660 9208050

Öff entliche Wasserversorgung:
Notdienstnummer 0151 70595748

APOTHEKENBEREITSCHAFT

Von Donnerstag, 18.04.2024, 8:30 Uhr, bis Donnerstag, 25.04.2024 
Do., 18.04.2024:  Schwabentor-Apotheke, Oberlinden 22, Freiburg
 K & K-Apotheke, Hexentalstr. 7, Merzhausen 
Fr., 19.04.2024:  Apotheke am Berliner Tor, Breisacher Str. 86, Freiburg
 Brunnen-Apotheke, Bertoldstr. 8, Freiburg 
Sa., 20.04.2024:  Kur-Apotheke, Hauptstr. 16, Kirchzarten
 Zähringer-Apotheke, Habsburgerstr. 114, Freiburg 
So., 21.04.2024:  Breisgau-Apotheke, Eisenbahnstr. 64, Freiburg
  Mooswald-Apotheke, Elsässer Str. 46, Freiburg 
Mo., 22.04.2024:  Urban-Apotheke, Hauptstr. 58, Freiburg
 Vogtshof-Apotheke, Andreas-Hofer-Str. 65, Freiburg 
Di., 23.04.2024:  Bären-Apotheke, Moosmattenstr. 5, Freiburg
 Alemannen-Apotheke, Gewerbestr. 21, 
 Gundelfi ngen 
Mi., 24.04.2024:  Apotheke St. Gallus, Hauptstr. 17, Kirchzarten
 Apotheke am Theater, Bertoldstr. 31, Freiburg 
Do., 25.04.2024:  Apotheke im Kaufl and, Waldkircher Str. 57, Freiburg
 Rieselfeld-Apotheke, Rieselfeldallee 16, Freiburg 

ELZMATTENBAD ST. PETER 
Elzmatten 3, Eingang vom Parkplatz Elzmatten aus, 
Tel. 07660/9102-30. 

Öff nungszeiten 
Montag  16.00 – 21.00 Uhr 
Dienstag  14.00 – 17.00 Uhr 
Mittwoch  16.00 – 20.00 Uhr 
Donnerstag  09.00 – 12.00 Uhr 
Freitag  09.00 – 12.00 Uhr,  14.00 – 19.00 Uhr 
Samstag  14.00 – 19.00 Uhr 
Sonntag  09.00 – 15.00 Uhr 

ElzmattenBad St. Peter teilweise geschlossen 
Wegen einer Lehrerfortbildung gelten folgende geänderte Öff -
nungszeiten: Mittwoch, 24.04.2024, 17.30 Uhr – 20.00 Uhr; 
Donnerstag/Freitag, 25./26.04.2024: geschlossen. 
Alle Schul- und Vereinstrainingszeiten vom 24.04.-26.04.2024, 
jeweils zwischen 8.00 und 17.30 Uhr, müssen ausfallen. Die 
Abendtermine der Vereine können wahrgenommen werden. 

Jahreskarten sind ausschließlich bei der Gemeindekasse zu 
erwerben. Hierzu bitte vorab Mail an pfi ster@st-peter.eu oder 
gemeindekasse@st-peter.eu mit Zusendung Foto/Passbild, Ad-
resse, Geburtsdatum und Abholdatum. 

Gutscheine können für 10,00 € im ElzmattenBad erworben werden. 

Öff nungszeiten der Zähringer-Apotheke: 
Tel. 1555  |  Fax 9208058
Mo., Do., Fr.:  08.30 - 12.30 Uhr + 15.00 - 19.00 Uhr
Di.,  08.30-12.30 Uhr + 15.00 -20.00 Uhr
Mi., Sa.:  08.30 - 12.30 Uhr
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Gemeinde St. Peter Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis für die Wahl 
zum Europäischen Parlament – Europawahl – und für die Wahl des Gemeinderats und des 
Kreistags sowie über die Erteilung von Wahlscheinen für diese Wahlen am 9. Juni 2024
Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl – und gleich-
zeitig finden in der Gemeinde St. Peter die Kommunalwahlen – Wahl des Gemeinderats, Wahl des Kreistags – statt.

1. Die Wählerverzeichnisse für die Europawahl und die Kommunalwahlen – für die Wahlbezirke der Gemeinde St. Peter wer-
den in der Zeit vom 20. Mai 2024 bis 24. Mai 2024 werktags während der allgemeinen Öffnungszeiten im Einwohnermel-
deamt (nicht barrierefrei) für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes
eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich.

Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse für die Europawahl/Kommunalwahlen eingetragen ist oder einen Wahl-
schein für diese Wahlen hat.

2. Für die Kommunalwahlen gilt außerdem
2.1 Wahl des Gemeinderats

Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 
verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder
ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. 

2.2 Wahl des Kreistags 
Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags
durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit 
dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am 
Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeich-
nis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis verlassen hat 
oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der 
Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestäti-
gung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er seine Haupt-
wohnung verlegt hat.

2.3 Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am Wahltag 
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde – im Landkreis – gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass er bei 
keiner anderen Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung beantragt hat oder noch beantragen 
wird. Außerdem hat er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen gewöhnlichen Aufent-
halt in der Gemeinde – im Landkreis – haben wird.

2.4 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das Mel-
deregister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen 
nach § 3 Absatz 3 und 4 Kommunalwahlordnung anzuschließen.

2.5 Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. samt der
genannten Erklärungen und eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – spätestens bis zum Sonntag, 19. Mai 2024
(keine Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt St. Peter, Klosterhof 12, 79271 St. Peter eingehen.
Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Erklärungen hält das Bürgermeisteramt St. Peter, Klosterhof 12, 
79271 St. Peter bereit.
Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen Wahl-
schein beantragt hat.

3. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Mai bis zum 24. Mai 2024 (vgl. 
Nr. 1), spätestens am Freitag, 24. Mai 2024 bis 12 Uhr, beim Bürgermeisteramt St. Peter, Einwohnermeldeamt, Klosterhof 
12, 79271 St. Peter Einspruch einlegen (bzgl. Europawahl) bzw. einen Antrag auf Berichtigung (bzgl. der Kommunalwahlen) 
des / der Wählerverzeichnisse(s) stellen.
Der Einspruch/Antrag kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift beim Bürgermeisteramt eingelegt/gestellt wer-
den.

4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 19. Mai 2024 eine Wahlbe-
nachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausü-
ben kann.

W
. K

oh
lh

am
m

er
 G

m
bH

   
   

(2
40

20
)

D
eu

ts
ch

er
 G

em
ei

nd
ev

er
la

g 
G

m
bH

 
w

w
w

.k
oh

lh
am

m
er

.d
e

08
/0

22
/4

50
7/

27



4  Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde St. Peter Nr. 16 18. April 2024

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.
Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in einem anderen Wahlbezirk oder durch 
Briefwahl wählen möchte, benötigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 5).

5. Wahlschein
5.1 Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann an der Wahl im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald durch Stimm-

abgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Landkreises oder durch Briefwahl teilnehmen.
5.2 Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat, kann entweder durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum

des im Wahlschein angegebenen Gebiets oder durch Briefwahl teilnehmen.

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
6.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
6.2.1 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die nachstehende Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 

für die Europawahl
bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 Europawahlordnung (EuWO), bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 EuWO bis zum 
19. Mai 2024 versäumt hat;
für die Kommunalwahlen
bei Wahlberechtigten nach § 3 Absatz 2 und 4 und § 3b Absatz 1 Kommunalwahlordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 2.3,
2.4) bis zum 19. Mai 2024 versäumt hat; dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Absatz 3 und 4 KomWO 
vorzulegen,

6.2.2 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden
bei der Europawahl
die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 1 EuWO bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat;
bei den Kommunalwahlen
die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses nach § 6 Absatz 2 des Kommunalwahlgesetzes
(KomWG) bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat; dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein 
Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Absatz 3
und 4 KomWO vorzulegen.

6.2.3 wenn sein Recht auf Teilnahme an der/n
Europawahl
erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2
EuWO,
oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 1 EuWO entstanden ist;
Kommunalwahlen
erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Absatz 2 und 4 und § 3b Absatz 1 KomWO oder der Einsichtsfrist nach § 6 
Absatz 2 KomWG entstanden ist.

6.2.4 wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europawahl)/Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) festgestellt wor-
den und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde bzw. des 
Bürgermeisteramtes gelangt ist.

zu 6.1 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag, 
7. Juni 2024, 18:00 Uhr, beim Bürgermeisteramt, Einwohnermeldeamt, Klosterhof 12, 79271 St. Peter mündlich, schrift-
lich oder elektronisch beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
Tage vor der Wahl (8. Juni 2024), 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

zu 6.2Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nr. 6.2.1 – 6.2.4 angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

7. Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will, erhält mit den Briefwahlunterlagen für die Europawahl einen roten 
Wahlbriefumschlag, mit den Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahlen einen gelben Wahlbriefumschlag.
Die Anschriften, an die die Wahlbriefe zurückzusenden sind, sind auf den Wahlbriefumschlägen angegeben. Ein Merkblatt 
für die Briefwahl zur Europawahl und die Hinweise für die Briefwahl zu den Kommunalwahlen auf der Rückseite des Wahl-
scheins enthalten die für den Wähler notwendigen Informationen.

7.1 Europawahl
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte

- einen amtlichen Stimmzettel,
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-

schlag und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

7.2 Kommunalwahlen
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
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- die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahlberechtigt ist, ggf. mit zugehörigen Merkblättern,
- die dazugehörigen amtlichen Stimmzettelumschläge für die Briefwahl,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen gelben Wahlbriefum-

schlag mit dem Aufdruck „Wahlbrief für die kommunale Wahl“.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist 
im Falle der Europawahl nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie dem Bürgermeisteramt vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen;
im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig,
wenn die Empfangsberechtigung durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird.
Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen beim Bürgermeisteramt selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und 
Stelle die Briefwahl ausüben.
Bei der Briefwahl muss der Wähler die Wahlbriefe mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln und dem/n Wahlschein/en so 
rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass die Wahlbriefe dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen.
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunalwahlen: oder des Schreibens) unkundig oder wegen einer Behinde-
rung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.
Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen, müssen zwei Wahlbriefe absen-
den (roter Wahlbrief = Europawahl, gelber Wahlbrief = für die kommunale Wahl).
Der Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert.
Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungs-
form ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert.
Die Wahlbriefe können auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Ort, Datum

St. Peter, 18.04.2024

Bürgermeisteramt

gez. Schuler, Bürgermeister
Unterschrift, Amtsbezeichnung
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Mediathek – Ehrenamtliche Tätigkeit gesucht? 
Wer könnte sonntags  die Mediathek ab Juni 2024 morgens öffnen 
und abends schließen? Rückmeldung bitte an Gemeinde St. Peter, 
Tel. 07660 910223 oder gemeinde@st-peter.eu. 
 
 

Stellenausschreibung: Projektleitung für 
Naturparkschule 
Die Gemeinde und die Schulleitung der Abt-Steyrer-Schule be-
absichtigen die Fortführung der Naturparkschule in der Abt-Stey-
rer-Grundschule auch im Schuljahr 2024/2025. Die Stelle der exter-
nen Projektleitung muss neu vergeben werden. 

Wer hat Lust und Zeit, die Schüler und Lehrer an einigen Vormitta-
gen beim Projekt Naturparkschule zu begleiten? Die bisherige Pro-
jektleitung wird ihre Tätigkeit zum Sommer 2024 beenden. 

Die Stelle eignet sich sehr gut für eine Person (m/w/d) mit Kindern im 
Kindergarten und/oder Schule oder auch ältere Personen, die Freu-
de am Umgang mit Kindern haben, da der größte Teil der Arbeitszeit 
von ca. 80-100 Stunden innerhalb des gesamten Schuljahres auf den 
Vormittag entfällt. Die Aufgaben könnten bei Bedarf auch auf zwei 
Personen aufgeteilt werden! 

Anforderungsprofil: Günstig wären Erfahrungen in der Wissensver-
mittlung an Kinder, jedoch nicht Bedingung! Erwünscht sind Kennt-
nisse über unsere Gemeinde und ihrer Geschichte sowie Interesse 
an Traditionen und dem natürlichen Umfeld von St. Peter – oder die 
Bereitschaft das entsprechende Wissen kurzfristig sich anzueignen. 
Der Umgang mit PC und den gängigen Programmen sollte üblich 
sein. Ein eigener PKW wäre sinnvoll, um die räumliche Mobilität zu 
haben. Die Dokumentation und Organisation außerhalb der schuli-
schen Exkursionen können bei freier Zeiteinteilung von zuhause aus 
durchgeführt werden. 

Tätigkeiten: Vorbereitung und teilweise Begleitung von schulischen 
Exkursionen in die Natur o.ä. mit Zusammenarbeit externer Referen-
ten (Kräuterfachfrau, Landwirte, Förster etc.); Dokumentation der 
Unterrichtsmodule und der Veranstaltungen im Rahmen der Natur-
parkschule, Teilnahme am Naturparkschule-Netzwerk innerhalb des 
Naturparks Südschwarzwald. 

Das Projekt soll mit dem neuen Schuljahr ab August 2024 beginnen; 
ein Vertrag kann für 1-3 Schuljahre abgeschlossen werden. 

Sofern Sie Interesse an einer solchen Tätigkeit haben, bitten wir um 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 24.04.2024 
an Gemeinde St. Peter, Klosterhof 12, 79271 St. Peter oder gemein-
de@st-peter.eu. Fragen und Informationen gerne auch über die Ge-
meinde St. Peter, an Hauptamt, H. Bechtold, unter Tel. 9102-23 oder 
gemeinde@st-peter.eu. 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung: Widmung der 
Straße „Elzmatten“ und Parkplatzerweiterung 
Rossweiher 
Die Straße „Elzmatten“ (zwischen Schulbushaltestelle am Parkplatz 
Rossweiher und ElzmattenHalle) sowie die dortige neue Parkplatz-
erweiterung inklusive aller für die öffentliche Ver- und Entsorgung 
(Wasser/Abwasser/Strom) notwendigen Leitungen wurden fertigge-
stellt. Diese wird gemäß § 5 Abs. 6 Straßengesetz Baden-Württem-
berg (StrG) mit der endgültigen Überlassung für den öffentlichen 
Verkehr gewidmet. Die o.g. Straße wird gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3 und 
Abs. 2 Ziff. 2 StrG als Ortsstraße eingeteilt, da sie vorwiegend dem 
Verkehr innerhalb der geschlossenen Ortslage dient oder zu dienen 
bestimmt ist; die Parkplatzfläche wird dem allgemeinen Verkehr für 
Zwecke des Parkens überlassen. 

Spendenbitte für neuen MTW für die Freiwillige 
Feuerwehr 
Zur Kostendeckung freuen sich FFW und Gemeinde St. Peter weiter-
hin über eingehende Spenden auf eines der Konten der Gemeinde 
mit Hinweis „Spende MTW“ (Spendenbescheinigungen können aus-
gestellt werden): 
Sparkasse Hochschwarzwald – IBAN: DE04 6805 1004 0005 0301 84 
Volksbank Freiburg – IBAN: DE90 6809 0000 0020 6983 06 
 
 

Vorankündigung Altmetallsammlung 
Die Trachtenkapelle St. Peter e.V. führt am Freitag, 26.04., und Sams-
tag, 27.04., die diesjährige Altmetallsammlung durch. Nähere Infos 
hierzu finden Sie unter www.trachtenkapelle-st-peter.de. 
 
 

Spruch der Woche
Freude läßt sich nur voll auskosten, 

wenn sich ein anderer mitfreut. 

Mark Twain 

 

Aktuelles aus dem Gemeinderat am 15.04.2024 
Bekanntgaben
1. Nach Segnung und Übergabe des MTW für die Freiwillige Feu-

erwehr ist die Schlussrechnung eingegangen. Das Fahrzeug 
kostete schlussendlich 95.606,98 €; die Betreuung durch die 
Fachfirma Pst bei der Ausschreibung und Beschaffung 4.544,31 
€, insgesamt somit 100.151,29 €.

2. Aus einer weiteren Tranche des Digitalpakts für Schulen hat die 
Gemeinde für eine angeschaffte digitale Tafel in 2023 einen wei-
teren Zuschuss von 900,00 € erhalten.

 
Blutspenderehrung  
Folgende Blutspender konnten durch BM geehrt werden: 
Bianca Schuler – 10 x Blutspende 
Liborius Faller – 75 x Blutspende 
BM Schuler verwies auf die große Bedeutung und den hohen ge-
sellschaftlichen Wert der Blutspenden, wenn Personen dadurch 
anderen Menschen – ohne diese zu kennen – lebenswichtiges Blut 
spenden. Den Spenderinnen und Spendern sei es ein Anliegen, Ver-
antwortungsbewusstsein für ihre Mitmenschen und die Gesellschaft 
zu übernehmen und damit wahren Bürgersinn zu beweisen. 
Die geehrten Personen erhielten eine Urkunde mit der jeweiligen 
Ehrennadel des DRK sowie ein Präsent der Gemeinde. 
  
Auftragsvergabe Sanierung Uferböschung Finkenherd mit Her-
stellung einer Verdolung und Straßenreparatur  
Bei der beschränkten Ausschreibung wurden 6 Firmen um ein Ange-
bot gebeten; alle Firmen haben sodann Angebote zwischen 110.870 
€ und 228.342 € abgegeben. Der Auftrag wurde zum Preis von 
110.870,25 € an Fa. Bauunternehmung Weber aus St. Peter vergeben. 
  
Wasserrechtsverfahren: Erteilung wasserrechtliche Erlaubnis für 
vollbiologische Kleinkläranlage auf Flst. Nr. 287/1, Kapfenberg 2  
Zustimmung. 
  
Beratung und Beschlussfassung über eine Neufassung der Feu-
erwehr-Kostenersatz-Satzung  
Die Abrechnung der Fahrzeuge richtet sich nach der landesweiten 
Verordnung zum Kostenersatz für Feuerwehrfahrzeuge. Diese wur-
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de mit Wirkung zum 19.03.2024 geändert, sodass die Satzung der 
Gemeinde entsprechend bei den Kostensätzen anzupassen ist. Der 
GR stimmte der Satzungsänderung zu. 
  
Gemeindewald: Betriebsvollzug 2023 
BM Schuler und Förster Markus Bohnert erläuterten, dass aufgrund 
eines zusätzlichen Hiebes mit insgesamt 798 fm (statt geplante 198 
fm) Einnahmen von 52.503 € generiert werden konnten; demgegen-
über stehen Ausgaben von 20.860 €, sodass ein Gewinn für 2023 
von 31.643 € einvernahmt werden konnte. Herr Bohnert führte aus, 
dass man aufgrund der guten Holzmarktlage viel altes Fichtenholz, 
welches teilweise schon durch Rotfäule entwertet war, entnommen 
habe. Die Gemeinderäte stimmten dem Betriebsvollzug zu. 
  
Kindertagespflege im Zähringer Eck: Beratung und Beschluss-
fassung über Bauantrag für dauerhaften Betrieb und Erhöhung 
auf 9 Plätze (Sonderbau) 
Die neue Kindertagespflege war zunächst auf 2 Jahre und für 8 Plät-
ze ausgelegt worden, da ggfls. die Räume für ein provisorisches Rat-
haus während der Sanierung von Klosterhof 12 genutzt werden soll-
te. Nachdem größere Räume hierfür zur Verfügung stehen und ab 
September eine 2. Person als Tagesmutter ihren Dienst aufnehmen 
möchte, soll die Tagespflege nun auf max. 9 Plätze und dauerhaft 
beantragt werden, was baurechtlich einem sogenannten Sonderbau 
gleichkommt. Zwar muss laut Mitteilung der Unteren Baurechts-
behörde keine Änderung der Räume nach erster Prüfung erfolgen; 
allerdings muss dennoch ein Bauantrag eingereicht werden, wofür 
der bisher tätige Architekt Wenzel beauftragt worden ist. Ohne eine 
entsprechende Genehmigung mit enthaltenem Begriff „Sonderbau“ 
würde die zuständige Stelle für Tageseltern beim Landratsamt den 
Tageseltern keine Genehmigung erteilen. Der Gemeinderat stimmte 
dem ergänzenden Bauantrag zu. 
  
PV-Anlage Dach ElzmattenHalle: Information über Stromerzeu-
gung und –eigenverbrauch  
BM Schuler berichtete, dass mit der Anlage auf dem Hallendach 
mit einer Kapazität von 36 kwp im Jahr 2023 insgesamt 42.600 kWh 
Strom erzeugt wurde, wovon nur 7.843 kWh ins Netz eingespeist 
und 34.757 kWh (ca. 82 %) eigenverbraucht wurden. Damit zeige 
sich zum einen, dass eine Speicherung der Energie nicht erforderlich 
ist und dass sich – bei einer ungefähren Einsparnis von ca. 10.000 
€ Stromkosten in 2023 – die Anlage auch bald amortisiere. Die Ge-
meinderäte nahmen Kenntnis. 
  
Bürgermeisterwahl 2024 
a. Festsetzung des Wahltags 
Seitens der Verwaltung wurde unter Beachtung der entsprechenden 
Gesetzesvorgaben als Wahltag 13.10.2024 vorgeschlagen; als mögli-
cher Termin für die Stichwahl dann 27.10.2024. 
Der GR stimmte zu. 
  
b. Ausschreibung der Stelle: Termin, Medien 
Die Ausschreibung soll im Staatsanzeiger Baden-Württemberg 
am 19.07.2024 erfolgen; der erste Bewerbungstag wäre somit 
20.07.2024. Außerdem soll am 20.07.2024 (Samstag) in der Badischen 
Zeitung und in der folgenden Woche im Amtlichen Mitteilungsblatt 
die Stelle ausgeschrieben werden. Das Ende der Bewerbungsfrist 
wird Donnerstag, 19.09.2024, um 18 Uhr sein. Der GR stimmte zu. 
  
c. Ausschreibungstext 
Der GR stimmte dem Verwaltungsentwurf zur Stellenausschreibung 
zu. 
  
d. Öffentliche Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber 
Am 30.09.2024 soll in der ElzmattenHalle lt. GR-Beschluss die öffent-
liche Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber stattfinden. Re-
geln wie Redezeit, Fragezeit etc. werden später noch geklärt. 
  
Verschiedenes  
Angefragt wurde eine Verlängerung der Ortsbeleuchtung, welche 
gerade zwischen Schweighof und Parkplatz Badweiher installiert 
wird, bis zur Grillstelle beim Badweiher. Hierüber wäre noch zu be-
raten, wobei darauf hingewiesen wurde, dass zu Zeiten, in denen 
abends gegrillt werden könne, es sehr lange hell sei, man die Ver-

weildauer nachts zugunsten von Nachbarn nicht allzu verlängern 
wolle und man außerdem die Lichtverschmutzung in diesem 
Naherholungsbereich zugunsten der Artenvielfalt dort so gering wie 
möglich halten sollte. 
Weiterhin wurde die Erneuerung des Geländers an der Brücke Sä-
gendobel gelobt und der FFW für die gelungene Jubiläumsfeier Ju-
gendfeuerwehr mit Segnung neuem MTW gedankt. 
  
Einwohnerfragen 
Es wurde der Sachstand Sanierung Wolfweg/Scheuergasse ange-
fragt. BM Schuler erläuterte, dass derzeit noch immer Grundstücks-
käufe stattfinden und man in 2024 Haushaltsmittel für die Planung 
eingestellt habe. Vorbehaltlich keiner anderen Entscheidung zukünf-
tiger Verantwortlicher solle die Straßensanierung in 2 Bauabschnit-
ten ab 2025 durchgeführt werden. 
  
 

LUBW 
Korrektur zur Information über Kartierungen von Tieren, 
Pflanzen und Lebensräumen 
Aufgrund eines Versandfehlers wurde durch die LUBW irrtümlich 
über faunistische und floristische Kartierungen in unserem Gemein-
degebiet informiert. Es finden in diesem Jahr keine solchen Kartie-
rungen auf dem Gebiet St. Peter statt. 
  
 

40. Internationaler Kandel-Berglauf 
Sperrung der L 186 zwischen Waldkirch und Kandelpasshöhe 
Am 04.05.2024 findet der 40. Internationale Kandelberglauf von 
Waldkirch auf den Kandel statt. Aus diesem Anlass ist die L 186 von 
Waldkirch auf den Kandel in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr für 
den Fahrzeugverkehr gesperrt. Während dieser Zeit besteht eine Zu-
fahrtmöglichkeit auf den Kandel nur über das Glottertal. 
 
 

Tourist-Information 
Das Büro ist geöffnet: Dienstag und Freitag von 9 - 12 Uhr, Mittwoch 
von 15 - 17 Uhr. Telefonisch erreichen Sie uns unter 07652/1206-8370. 
Tourist-Information St. Märgen: Mo und Mi von 9 - 12 Uhr. 
Personell besetzte TIs der Hochschwarzwald Tourismus GmbH: 
Titisee, Öffnungszeiten: Mo-Fr, 9-17 Uhr, und Hinterzarten,  Öff-
nungszeiten: Mo, Mi, Fr, 9-17 Uhr, Di, Do, 9-12 Uhr. Für telefonische 
Anfragen: Tel. 07652/1206-30. 
 
 

Zähringer-Mediathek 
Besuchen Sie die Mediathek des Vereins Zähringer Zentrum e.V. ge-
genüber der Bäckerei Knöpfle mit zahlreichen Videos. Di - So, 10 – 18 
Uhr. Der Eintritt ist frei. 
 
 

LandFrauen 
Am Mittwoch, 22.05.24, möchten wir gerne nach Freiburg-Opfin-
gen zum Spargel-Satt Buffet im Walters Hofcafé fahren.Treffpunkt ist 
um 17:45 Uhr am PP Rossweiher. Es gibt alles rund um den Spargel 
und kostet 34,50 €. Eure Anmeldung nimmt bis zum 19.04. Andrea 
Flamm, Tel. 920160, und Nicole Ketterer, Tel. 1764, gerne entgegen 
(bitte auch auf den AB sprechen). Wir bilden Fahrgemeinschaften. 

Wir freuen uns auf euch, es sind auch Nichtmitglieder herzlich will-
kommen. 



8  Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde St. Peter Nr. 16 18. April 2024

Katholische Gottesdienste 
Kurzfristige Änderungen der Gottesdienste erfahren Sie auf der In-
ternetseite von www.klosterdoerfer.de 
  
Donnerstag, 18. April  
Pfarrkirche St. Märgen   8:00 Uhr Schülergottesdienst als 
  Wortgottesdienst  
 18:30 Uhr Rosenkranz für den Frieden  
 19:00 Uhr Eucharistiefeier  

Freitag, 19. April  
Pfarrkirche St. Peter 18:30 Uhr Rosenkranz für den Frieden  
 19:00 Uhr Eucharistiefeier  

Samstag, 20. April  
Pfarrkirche St. Märgen 11:00 Uhr Ehejubiläum  
 19:00 Uhr Sonntagvorabendmesse  
Pfarrkirche St. Peter 11:00 Uhr Tauffeier  
Maria Lindenberg   7:30 Uhr Eucharistiefeier  
 17:00 Uhr Beichtgelegenheit  
 19:00 Uhr Andacht der Gebetswache  

Sonntag, 21. April  
Pfarrkirche St. Peter 10:00 Uhr Eucharistiefeier mit Dank-
  gottesdienst der 
  Erstkommunionkinder  
Maria Lindenberg 11:00 Uhr Eucharistiefeier mitgestaltet 
  von den Zartner-Chören  

Montag, 22. April  
St. Ursulakapelle 18:30 Uhr Rosenkranz für den Frieden  

Dienstag, 23. April  
Pfarrkirche St. Peter   8:00 Uhr Schülergottesdienst als 
  Eucharistiefeier  

Mittwoch, 24. April  
Thurnerkapelle 19:00 Uhr Eucharistiefeier  

Donnerstag, 25. April  
Pfarrkirche St. Märgen   8:00 Uhr Schülergottesdienst als 
  Eucharistiefeier  
Ohmenkapelle   9:30 Uhr Prozession zur Ohmenkapelle/ 
  Eröffnung der Wallfahrtszeit  
 10:00 Uhr Eucharistiefeier  
Soldatenkapelle 19:00 Uhr Klingende Kapelle 45 Min. 
  geistliche Lieder und Impulse 
  
In der Maria Lindenbergkapelle werden in der Regel folgende Got-
tesdienste angeboten: werktags um 11.00 Uhr, samstags um 7.30 
Uhr, sonntags um 8.30 Uhr und 11.00 Uhr. 
  
 

Treffen Vereinsgemeinschaft St. Peter 
Wir laden alle Vereine und Gruppen herzlich ein zum nächsten Tref-
fen der Vereinsgemeinschaft am Freitag, 19.04.2024, um 19 Uhr in 
der Aula der Abt-Steyrer-Schule. Auf der Tagesordnung steht vor 
allem das Dorffest 2024. Einladungen erfolgten bereits per E-Mail. 
Rückfragen an Vereinssprecher Tobias Dilger: info@mgv-st-peter.de. 
 
 

Schwarzwaldverein 
Panoramaweg „Augenweide“ Malterdingen am 
Sonntag, 21. April 2024 
Der Name ist Programm. Eine wunderschöne Rundwanderung über 
die Hügellandschaft und das Rebland über Malterdingen mit guten 
Ausblicken auf Kaiserstuhl, Vogesenkette und bis nach Freiburg und 
zum Tuniberg. In PKW-Fahrgemeinschaften geht es um 9:00 Uhr - 
Treffpunkt Parkplatz Rossweiher St. Peter - nach Malterdingen. Die 
Wanderstrecke beträgt etwa 12 km, reine Gehzeit ca. 3,5 h, Höhen-
meter 200 m, Schwierigkeitsgrad leicht. Rucksackverpflegung (unter-

wegs keine Einkehrmöglichkeit), wetterangepasste Kleidung und fes-
te Schuhe sind erforderlich. Anmeldung bis Samstag, 20.04., 18:00 Uhr 
bei Wanderführer Bernd Vogtmann, Tel. 07660/574. Hinweis: Diese 
Wanderung wurde gegenüber dem Wanderplan um eine Woche 
vom 28. auf den 21.04. vorverlegt. 
 
 

Evangelische Gottesdienste  
Sonntag, 21.4.24 
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer i.R. H. Wolff), Evangelisches 
 Gemeindezentrum Kirchzarten 

Sonntag, 28.4.24 
10.00 Uhr Gottesdienst (Präd. B. Kamke), Ökumenisches 
 Zentrum Stegen 
  
Nachmittag der älteren Generation 
Donnerstag, 18.4.2024 
15:00 Uhr Der Seniorenkreis trifft sich im Ökumenischen 
 Zentrum Stegen  bei Kaffee und Kuchen zum 
 gemeinsamen Austausch. 
  
Sonntag, 21.4.2024 
18:30 Uhr Taizéandacht in St. Gallus, katholische Kirche 
 Kirchzarten 
  
 

Kath. Kindergarten Benedikt Kreutz 
Einladung zur Gründungsversammlung des Fördervereins 
am Dienstag, 23.04.2024,  um 20.00 Uhr  in den Kath. Kindergarten 
Benedikt Kreutz. Wir rufen alle interessierte Eltern, Großeltern, Freun-
de .... zur Gründung auf und bitten um Ihr Engagement für unseren 
Kindergarten und die Belange der Kinder! Über zahlreiche Unterstüt-
zer würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank. 
 
 

Dachkirnerpfiefer 
Du hast Lust auf Guggenmusik und willst wissen, wie es bei uns so 
abläuft? Du kannst dir vorstellen ein Teil der Dachkirnerpfiefer zu 
sein? Dann wirf einen Blick hinter die Kulissen und komm vorbei! 

Zur offenen Probe, am Freitag, 26.04.24, um 19:30 Uhr auf dem Vor-
platz der ElzmattenHalle St. Peter, sind alle Interessierten herzlich 
eingeladen. Eure Dachkirnerpfiefer St. Peter. 
 
 

Kindertrachtengruppe 
Frühlingsfest der Kindertrachtengruppe e.V.  
Schon heute laden wir ganz herzlich zum Frühlingsfest der Kinder-
trachtengruppe e.V. am 12.05.2024, 14.30 Uhr, in die Elzmatten-
Halle ein. Über 40 Kinder der Kindertrachtengruppe St. Peter e.V. 
freuen sich auf zahlreiche Zuschauer. 
 
 

Sportverein 
Ergebnisse 
I. Mannschaft: FC Reiselfingen I - SG St. Märgen/St. Peter I 1 : 4 
Damen: SG St. Märgen/St. Peter - FC Bräunlingen 2 : 2 
B-Junioren: SG Grafenhausen - SG St. Märgen/St. Peter 4 : 6 
B-Juniorinnen: SV St. Peter - SF Eintr. Freiburg 0 : 1 
C-Junioren-
Bezirkspokal:  SG St. Märgen/St. Peter - TuS Blumberg 2 : 4 
C-Junioren: SG St. Märgen/St. Peter - 
 SG Fußballschule Geisingen 0 : 1 
D-Junioren: SV St. Peter - FV Hochburg-Windenreute 10 : 1 
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Termine 
Sa., 20.04.2024
16:00 I. Mannschaft (in St. Märgen) - SV Göschweiler 
17:30    TuS Blumberg III - SG St. Märgen/St. Peter III 

So., 21.04.2024
13:00 SG Friedenweiler II - SG St. Märgen/St. Peter II 
 
 

Veranstaltungen vom 18.04.2024 bis 
25.04.2024 
Donnerstag, 18.04.2024 
15:00 Uhr 
Klosterpforte 
Führung durch Barockkirche und Rokokobibliothek 
Anmeldung möglich unter www.geistliches-zentrum.org/kloster-
führungen oder Tel. 07660 91010. 

15:30 Uhr 
Ecke Roter Weg/ Lindenbergstr. 
Gesundheitswandern - Fit durch den Frühling 
Jeden Donnerstag besteht die Möglichkeit in netter Gesellschaft -bei 
Wind und Wetter- rund um St. Peter unterwegs zu sein. Die kurzen Wan-
derungen werden mit leichten Übungen kombiniert, die dem ganzen 
Körper gut tun. Regelmäßiges Gesundheitswandern ist besonders auch 
für Senioren geeignet. Der positive Effekt auf das Herz-Kreislaufsystem 
und die Vitalität wurde durch wissenschaftliche Studien bestätigt. Mehr 
Informationen zum Gesundheitswandern gibt es unter www.deut-
scherwanderverband.de. Also: Einfach mitmachen-Jeder Schritt hält fit! 
Strecke: 3-max. 5 km; Dauer: 1,5-2 Std.; Auf u. ab 70-170 m; leicht. Infos 
unter Tel.: 9413724. Bitte an ein Getränk denken. 
  
Sonntag, 21.04.2024 
11:30 Uhr 
Klosterpforte 
Führung durch Barockkirche und Rokokobibliothek 
Anmeldung möglich unter www.geistliches-zentrum.org/kloster-
führungen oder Tel. 07660 91010. 

11:30 Uhr 
Pfarrheim 
Einfach GEMEINSAM Essen 
Herzliche Einladung zum Einfachen Essen! Es kocht der Jugendclub 
und serviert Pellkartoffeln mit Quark. Unkostenerstattung auf frei-
williger Basis. Der Erlös dient einem sozialen Zweck. 
  
Dienstag, 23.04.2024 
11:00 Uhr 
Klosterpforte 
Führung durch Barockkirche und Rokokobibliothek 
Anmeldung möglich unter www.geistliches-zentrum.org/kloster-
führungen oder Tel. 07660 91010. 
  
18:00 Uhr 
Treffpunkt: vor der Abt-Steyrer-Schule, Mühlegraben 
Nordic Walking mit dem Skiclub 
Wir sind keine Spitzensportler, sondern eine Gruppe von Menschen, 
die Lust an dieser Sportart haben und in geselliger Runde etwas für 
ihre Gesundheit tun wollen. Egal ob Anfänger oder Könner, bei uns 
sind alle willkommen. Die Streckenlänge und Geschwindigkeit wer-
den immer den Teilnehmern angepasst. Also traue dich und mach mit. 
Noch nicht ganz sicher oder unentschlossen? Bei Rückfragen Tel. 356. 
  
Mittwoch, 24.04.2024 
16:00 – 18:30 Uhr 
Eingang durch die Kirche 
Die Bücherei im Pfarrzimmer 
Unterhaltung für den Urlaub und für die Freizeit. Kostenlose Auslei-
he von aktuellen Büchern, DVDs und Hörbüchern für Erwachsene 
und Kinder. Einfach vorbeikommen! 

Donnerstag, 25.04.2024 
08:00 Uhr 
Treffpunkt: Abt-Steyrer-Schule 
Waldputzete - Wald- und Naturpflege in St. Peter 
Wald- und Naturpflege am Aktionstag „Waldputzete“. Mit Unterstüt-
zung der Naturparkschule und den Wanderführerinnen und Wan-
derführern des Schwarzwaldvereins - Ortsgruppe St. Peter - führen 
wir die Waldputzete durch. Ein Tag zur Pflege des Waldes und der 
Natur, zu dem alle herzlich eingeladen sind. 
  
15:00 Uhr 
Klosterpforte 
Führung durch Barockkirche und Rokokobibliothek 
Anmeldung möglich unter www.geistliches-zentrum.org/kloster-
führungen oder Tel. 07660 91010. 
  
15:30 Uhr 
Ecke Roter Weg/ Lindenbergstr. 
Gesundheitswandern - Fit durch den Frühling 
 
 

Naturschutzzentrum Südschwarzwald 
Bis Ende Mai 2024 zeigt das Haus der Natur die Fotoausstellung 
„Vielfalt vor der Kamera – Frühling und Sommer am Feldberg“ 
(während regulärer Öffnungszeiten: im April Di bis So von 10 bis 17 
Uhr, ab Mai täglich geöffnet). Sie zeigt wunderschöne Landschafts- 
und Detailaufnahmen der besonderen Natur am „Höchsten“. 
Eine überaus reiche Natur- und Kulturlandschaft sowie die außer-
gewöhnliche kulturelle und biologische Vielfalt machen den Süd-
schwarzwald und insbesondere den Feldberg zu einem einzigarti-
gen Lebens- und Erlebnisraum. Einen Einblick in diesen Reichtum zu 
gewähren, ist das Ziel der Fotoausstellung. Alle Bilder wurden von 
Mitarbeitenden des Naturschutzzentrums oder der Naturpark-Ge-
schäftsstelle aufgenommen oder entstanden im Rahmen von Veran-
staltungen des Hauses der Natur. Eintritt frei. 
 
 

Zeitreisen-Erzähltour im Glottertal 
Durch den Frühlingswald oberhalb des Glottertales führt Gästefüh-
rerin Rosemarie Riesterer am 20.04.2024 die Teilnehmer zu interes-
santen Original-Schauplätzen von spannenden Erzählungen. Es darf 
den alten Geschichten vom „Gullerhofguller“, dem Isidrädimännle, 
u.v.a. gelauscht werden. Unterwegs wird in einem urigen Bauernhof 
zum Vesper eingekehrt und eine alte Hofkapelle wird besichtigt. Be-
ginn: 10 Uhr im Glottertal (Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt-
gegeben), reine Gehzeit ca. 3 Stunden, 10 km, 250 Hm. Rückkehr ca. 
16 Uhr. Weitere Infos und Anmeldung: Tel.07666 3720 oder www.
rosemaries-sagenhafte-wanderungen.de. 
 
 

Stegener Kulturtage 
Nach dem großen Erfolg in der Kageneckhalle im Mai 2022 präsen-
tieren Alexandros Kalemakis und Mike Schweizer zum zweiten Mal 
ihr großes und buntes Musikprojekt. Kretische Musik meets Jazz 
- Lyra meets Saxophon am Sonntag, 21.04.2024, 17.00 Uhr, Ka-
geneckhalle in Stegen. Eintritt frei, über eine Spende würden 
wir uns freuen.  Ihr Team der Stegener Kulturtage. 
 
 

Jugendmusikschule Dreisamtal 
Die Jugendmusikschule Dreisamtal ist nun auch auf Instagram und 
Facebook vertreten. Suchen Sie uns auf den Plattformen (auf Ins-
tagram „jmsdreisamtal“, auf Facebook „Jugendmusikschule Dreisamt-
al“) und folgen Sie uns. Wir werden Sie mit regelmäßigen Informati-
onen über unsere Veranstaltungen und unser Musikschulleben auf 
dem Laufenden halten. So sind Sie noch näher am Geschehen dran! 



10  Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde St. Peter Nr. 16 18. April 2024

Natürlich lohnt sich auch in Zukunft ein Blick auf unsere Homepage 
www.jugendmusikschule-dreisamtal.de für ausführliche Informatio-
nen rund um unser Angebot. 
  
Am 22. April wird das Kleine Streicherensemble der Jugendmu-
sikschule unter der Leitung von Christine Wieligmann in der Zeit 
wischen 17:15 Uhr und 17:50 Uhr für Sie eine unterhaltsame Stra-
ßenmusik vor der Sparkasse in Stegen gestalten. Sollte es regnen, 
ist als Ersatztermin der 29. April ebenfalls von 17:15 Uhr – 17:50 Uhr 
vorgesehen. 

 

NABU Dreisamtal  
Monatstreffen 
Die NABU-Gruppe Dreisamtal trifft sich am Donnerstag, 25.04.2024, 
von 18:30 bis 20:00 Uhr im Alten Rathaus in Burg-Birkenhof, Höllen-
talstr. 56. Gäste sind immer herzlich willkommen! Finden Sie heraus, 
was wir für die Natur tun und lernen Sie uns kennen. 
 
 

Frühlingskonzert mit Theresa Dold 
Am Samstag, 04.05.2024, findet um 20 Uhr im Ökumenischen Zen-
trum in Stegen das Konzert unter dem Titel „Also, lauf! Vom Aufbre-
chen, Wachsen und Werden“ von Theresa Dold statt. Einlass: 19.30 
Uhr, Eintritt: 15 €, freie Platzwahl. VVK-Karten bei der Tourist-Info in 
Kirchzarten und im Zähringer Lädle St. Peter. Wegen begrenzter Plät-
ze wird ein frühzeitiger Kartenkauf empfohlen. 
  
 

Die Kernzeit St. Peter e.V. 
sucht Mitarbeiter/innen 
Die Kernzeit in der Abt-Steyrer-Grundschule sucht ab sofort Mitar-
beiter/innen, die in Teilzeit auf Minijob-Basis oder mit Übungslei-
tervergütung (letzteres ist auch möglich, wenn Sie bereits einen 
Minijob haben) oder auch stundenweise unser gut funktionierendes 
Team bei der Betreuung der Grundschulkinder vor und nach dem 
Unterricht unterstützen. Wir haben geöffnet Montag bis Freitag von 
7:00 – 9:00 Uhr und von 12:00 – 16.30 Uhr. Sie würden in der Betreu-
ung der Kinder, beim Kreativangebot, beim freien Spiel und bei der 
Hausaufgabenunterstützung mitwirken. Wenn Sie Freude und Spaß 
am Umgang mit Grundschülern haben und gerne kreativ in einem 
kooperativen Team arbeiten, würden wir und unsere fröhliche Kin-
derschar sich sehr über Ihre Bewerbung freuen. 
Ihre Bewerbung nimmt die Geschäftsführerin des Vereins, Frau Bri-
gitte Kesenheimer per E-Mail an brk10@t-online.de gerne entgegen 
oder telefonisch unter Tel. 0175 20 600 11 oder 07661 62118. 
  
 

Die Gemeinde Oberried 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

stv. Wassermeister (m/w/d)  
Es handelt sich um eine unbefristete Stelle in Vollzeit bei einer Be-
schäftigungszeit von 39 Std./Woche. Der neue Mitarbeiter soll per-
spektivisch die Aufgabe des Wassermeisters übernehmen. Der 
Wassermeister trägt Verantwortung für das gesamte Wasserversor-
gungsnetz der Gemeinde. In den ersten Jahren wird er vom Amtsin-
haber eingelernt. 

Was wir erwarten:  
Eine abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung, vorzugswei-
se als Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, Pünktlichkeit und Zu-
verlässigkeit, Bereitschaft zu Wochenend- und Bereitschaftsdienst, 
ein mit hoher Flexibilität verbundenes Organisationstalent, Führer-
schein der Klasse B/BE. 

Was wir Ihnen bieten:  
Eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tä-
tigkeit zusammen mit dem erfahrenen Wassermeister der Gemeinde, 
vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, selbstständiges 
und zielorientiertes Arbeiten, eine Anstellung nach TVöD und den 
üblichen Zusatzleistungen im öffentlichen Dienst, die Möglichkeit zu 
einer stark bezuschussten Mitgliedschaft bei Hansefit. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann bewerben Sie sich bitte mit aussagekräftigen Unterlagen bis 
spätestens 17.05.2024 bei der Gemeindeverwaltung Oberried, Klos-
terplatz 4, 79254 Oberried oder per E-Mail an gemeinde@oberried.de. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Hauptamtsleiter Christoph 
Weber, Tel. 07661/9305-11, oder direkt an den Wassermeister Peter 
Eckerlin, Tel. 07661/9305-20. Weitere Informationen über die Ge-
meinde Oberried finden Sie unter www.oberried.de. 
 
 
Agentur für Arbeit 
Beruflich am Ball bleiben 
Am Donnerstag, 25.04., gibt es in der Agentur für Arbeit Freiburg, 
Lehener Straße 77, eine offene Sprechstunde für Erwerbstätige und 
Wiedereinsteigende, die Antworten auf Fragen zu ihrer beruflichen 
Zukunft suchen. Die Sprechstunde beginnt um 15 Uhr und endet um 
18 Uhr. Sie findet statt im Raum B051 (Bauteil B). Die Kurzberatungen 
sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
  
 

Naturpark Südschwarzwald e. V. 
Landwirtschaftsbetriebe mit artenreichem Grünland gesucht 
Auch 2024 sollen Landwirtschaftsbetriebe mit ökologisch besonders 
wertvollen Flächen für ihre Bewirtschaftungsleistung gewürdigt 
werden. Gesucht sind Betriebe, die es verstehen, ihre Wiesen und 
Weiden so zu bewirtschaften, dass diese bei einer akzeptablen Fut-
terleistung zugleich eine hohe Artenvielfalt aufweisen. 

In diesem Jahr sind die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter von 
landwirtschaftlichen Flächen im Landkreis Emmendingen sowie in 
Glottertal und St. Peter ab 500 m ü. NN, die auch im Naturpark Süd-
schwarzwald liegen, zum Mitmachen aufgefordert. Wichtig ist, dass 
die Grünlandfläche für oder mit Vieh genutzt wird. Die gemeldeten 
Wiesen und Weiden werden Anfang Juni von Fachleuten begutach-
tet. Auf Basis dieser Vorauswahl werden Anfang Juni die Siegerinnen 
und Sieger nach einer Begehung durch eine Jury ermittelt. Preise 
werden in zwei Kategorien vergeben: 1. „Mähwiesen“ (ggf. mit Nach-
weide) sowie 2. „Beweidete Flächen“. 

Interessierte melden sich bis zum 15. Mai bei der Geschäftsstelle 
des Naturparks Südschwarzwald. Ein Anmeldebogen wird daraufhin 
zugesandt, ist aber auch online abrufbar. Kontakt: Naturpark Süd-
schwarzwald, Holger Wegner, Tel. 07676 9336-15 oder E-Mail holger.
wegner@naturpark-suedschwarzwald.de. Weitere Informationen 
und Anmeldung online: www.naturpark-wiesenmeisterschaft.de. 

Ende



Hundebetreuung gesucht...
...für freundlichen, mittelgroßen Mischling. 2x wöchentlich, 
meist dienstags, donnerstags, manchmal auch für eine ganze 
Woche. Kann ihn für Gassigänge ggf. zwischendurch holen 
kommen. 

Anna Niem: amniem@gmail.com.

Sehr zuverlässige Betreuerin, große Erfahrung bei Demenz, 

Alzheimer, schwere Erkrankung übernimmt Stelle 
stundenweise bis ca. 15 Stunden pro Woche. Auch im Wechsel am  
Wochenende. Tel: 07666 - 884 66 39 (AB)
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S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben ba - bel - ber - blick - blind - boh - brand - che 
- di - di - dung - end - ent - enz - er - fang - ge - ge - gi - gi - gie - 
gre - in - kie - kor - mar - mo - nen - nen - ni - nie - no - not - null 
- on - on - pard - queck - re - ren - ren - ri - rung - schlei - see - sil 
- spra - spurt - taen - ti - to - tra - tum - veau - wachs - war - wein 
- yer - zeln - zuen sind 21 Wörter zu bilden, deren dritte 
und sechste Buchstaben, jeweils von unten nach oben 
gelesen, eine Bauernweisheit ergeben.

1. Bezirk

2. im Tanzschritt gehen

3. berichtigen

4. Westeuropäer

5. fl üssiges Metall

6. optische Attraktivität

7. Höhenlage, Stufe

8. wirtschaftl. Stagnation

9. Pralinen

10. Graffi timaler

11. schnelle Raubkatze

12. Überlieferung, Brauch

13. Kennzeichnung

14. Schiff in Gefahr

15. Teil des Rennens

16. krankhafte Rötung

17. Zutat, Bestandteil

18. Gleichförmigkeit

19. schlangenähnliches Tier

20. alarmieren

21. Verhalten

D
EI

KE
 P

RE
SS
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 ba - bel - ber - blick - blind - boh - brand - che  ba - bel - ber - blick - blind - boh - brand - che  ba - bel - ber - blick - blind - boh - brand - che 

Lösung: 1. Region, 2. taenzeln, 3. korrigieren, 4. Belgier, 5. Quecksilber, 6. Blick-
fang, 7. Niveau, 8. Nullwachstum, 9. Weinbrandbohnen, 10. Sprayer, 11. Ge-
pard, 12. Tradition, 13. Markierung, 14. Seenot, 15. Endspurt, 16. Entzuendung, 
17. Ingredienz, 18. Monotonie, 19. Blindschleiche, 20. warnen, 21. Gebaren – 
Bringt der April viel Regen, so deutet der auf Segen.  
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Aufgrund des „Tag der Arbeit“, 01. Mai 2024 ändert  
sich der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag     
Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Anzeigenschluss Dienstag   
Montag 9 Uhr

Anzeigenschluss Mittwoch   
Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige 
für KW 18 spätestens am Freitag, 26. April 2024 im 
Verlag eingehen.

Vorgezogener Anzeigenschluss
KW 18 Tag der Arbeit 
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 18  
erscheinen? Dann buchen Sie einen Tag früher!

Zur Verstärkung unseres Teams!
Selbstständiges Arbeiten 

Vorarbeiter / Facharbeiter
Maurer / Stahlbetonbauer
Tiefbau / Garten- und Landschaftsbau

 Haben wir Dein Interesse geweckt? saenger@saengerbau.de

Neubau, Umbau
Sanierung
Reparaturen

Tel. 0761/6 33 23
Steinhalde 67 • 79117 Freiburg-Ebnet • www.SaengerBau.de

Ruhiges Ehepaar, Nichtraucher, naturverbunden
sucht zum Start ins Rentnerdasein ab November eine 
3-Zi.-Wohnung oder ein kleines Haus mit Garage langfristig 
zu mieten, bevorzugt Ortsrandlage oder Außenbereich. 
Tel. 0160-98360515 (abends)
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